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Stammrechtssatz 

Nicht jede auch noch so geringfügige Ausübung des Freizügigkeitsrechts entfaltet Relevanz (Hinweis  E 
vom 23. Februar 2012, 2010/22/0011). Vielmehr ist es erforderlich, dass mit einer gewissen 
Nachhaltigkeit von der Freizügigkeit Gebrauch gemacht wird. Was die Festlegung der 
Nachhaltigkeitsgrenze anlange, so liegt es nahe, auf die Rechtsprechung des EuGH zum 
Arbeitnehmerbegriff abzustellen. Der EuGH verlangt für die Qualifikation als Arbeitnehmer im Sinn von 
Art. 39 EG (nunmehr Art. 45 AEUV) jenseits des Erfordernisses einer abhängigen Beschäftigung gegen 
Entgelt in einem anderen Mitgliedstaat einschränkend eine "tatsächliche und echte Tätigkeit", die keinen 
so geringen Umfang hat, dass es sich um eine "völlig untergeordnete und unwesentliche Tätigkeit" 
handelt. Dieser Maßstab lässt sich allgemein dergestalt auf alle Freizügigkeitsrechte übertragen, dass eine 
"tatsächliche und effektive" Ausübung derselben vorliegen muss. In der erwähnten Rechtsprechung zum 
Arbeitnehmerbegriff hat der EuGH zum Ausdruck gebracht, dass die Höhe der Vergütung, die der 
Arbeitnehmer erhält, ebensowenig von alleiniger Bedeutung ist wie das Ausmaß der Arbeitszeit und die 
Dauer des Dienstverhältnisses (Hinweis  E vom 29. September 2011, 2009/21/0386 mwN). 
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